
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/2/9 11Os262/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1972

Norm

StPO §262 Bb

StPO §263 D

StPO §267 B

StPO §281 Abs1 Z8 A

StPO §281 Abs1 Z8 B

StPO §281 Abs1 Z8 C

Rechtssatz

Das Gericht ist berechtigt und verp8ichtet, der Änderung des § 337 lit a StG durch das StRÄG 1971 dadurch Rechnung

zu tragen, daß es die rechtliche Beurteilung der anklagsgegenständlichen Tat nicht auf die in der Anklageschrift

hervorgehobene Beziehung einer Eisenbahnanlage schlechthin, sondern darauf abstellt, ob die Tat unter besonders

gefährlichen Verhältnissen begangen worden ist.
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